
Thurgau 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Protokoll vom 28. September 2021 	 Ni. 558 

Konzept präventiv-repetitives Testen an Schulen 

1. Ausgangslage 

Mit RRB Ni. 536 vom 14. September 2021 hat der Regierungsrat einer Arbeitsgruppe 
den Projektauftrag zur Erstellung eines Konzepts für die allfällige Umsetzung des repeti-
tiv-präventiven Testens an den Schulen erteilt. Dieses Konzept liegt nun vor. Weil das 
Testkonzept zur Kontrolle des Virus Sars-00V-2; Umsetzungskonzept vom 8. April 2021 
für die Schulen das Ausbruchstesten vorsieht, ist es entsprechend anzupassen. 

2. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Ver-
ordnung 3, SR 818.101.24; Art. 26); 

- Verordnung des Regierungsrates über den Vollzug des Bundesgesetzes über die 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (RB 818.12); 

- RRB Nr. 233 vom 13. April 2021 betreffend Konzept „Repetitives, präventives Tes-
ten zur Kontrolle des Virus Sars-Cov-2"; 

- RRB Ni. 536 vom 14. September 2021 betreffend Konzept „Repetitives, präventives 
Testen zur Kontrolle des Virus Sars-Cov 2 an den Thurgauer Schulen". 

3. Erwägungen 

Die im Konzept präventiv-repetitives Testen an Schulen vom 27. September 2021 ge-
wonnenen Erkenntnisse zeigen auf, dass die Möglichkeit für dessen Einführung be-
steht. Es stehen sowohl Testkapazitäten (Provider) als auch Logistikmöglichkeiten (pri-
vater Anbieter) zur Verfügung. Nach einem Start in den 1.-6. Klassen der Primarschule 
mit rund 20000 möglichen zu testenden Personen kann bei Bedarf ein schrittweiser la-
gegerechter Ausbau für die beiden Sekundarstufen erfolgen. Um den Aufwand für die 
Schulen gering zu halten, ist es zielführend, wenn alle 72 betroffenen Schulgemeinden 
logistisch bedient werden und die Testentnahme nach Anleitung zu Hause erfolgt. Son-
der- und Privatschulen werden logistisch einer Primarschulgemeinde zugeordnet. 
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Auf Antrag des Departementes für Erziehung und Kultur 

beschliesst der Regierungsrat (mit dem Chef DFS im Ausstand): 

1. Der Regierungsrat genehmigt das Konzept präventiv-repetitives Testen an Schulen 
vom 27. September 2021 (mit Zustimmung zu den Anträgen). 

2. Das präventiv-repetitive Testen wird ab 25. Oktober 2021 an allen Primarschulen 
(1.-6. Klasse) bis 17. Dezember 2021 einmal pro Woche durchgeführt. Mittels einer 
Lagebeurteilung wird anschliessend festgelegt, ob die Testungen auch im Januar 
2022 weitergeführt werden. Allfällige Änderungen aufgrund veränderter Rahmenbe-
dingungen bleiben vorbehalten. 

3. Es gilt die einstufige Freiwilligkeit: Die Schulen müssen für die Schülerinnen und 
Schüler sowie für das Schulpersonal das präventiv-repetitive Testen durchführen; für 
die einzelnen Personen besteht Freiwilligkeit. 

4. Das Amt für Gesundheit (AfG) und das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 
(ABA) werden beauftragt, mit den Anbietern (Provider und Logistik) die notwendigen 
Verträge abzuschliessen. 

5. Das kantonale Testkonzept zur Kontrolle des Virus Sars-00V-2; Umsetzungskonzept 
vom 8. April 2021 wird angepasst. 

6. Die Kosten für den Kanton Thurgau gehen zu Lasten des Covid-19-Kontos 
1011.7520.040 „GA Corona-Testen". 

7. Mitteilung an (inkl. finalisiertes Konzept präventiv-repetitives Testen an Schulen): 
Zustellung extern 
- Verband Thurgauer Schulgemeinden (VTGS), Romanshornerstrasse 28, 

8580 Amriswil (durch DEK) 
- Verband Trägerschaften Sonderschulen Thurgau (VTST), Barbara Dössegger, 

Präsidentin, Obere Seestrasse 52, 8272 Ermatingen (durch DEK) 
- Kommission zur Vorberatung aller Geschäfte im Zusammenhang mit Covid-19 

(durch Parlamentsdienste, mit finalisiertem Konzept von AV; elektronisch) 

Zustellung intern 
- Staatskanzlei 
- Departement für Justiz und Sicherheit 
- Departement für Finanzen und Soziales 
- Departement für Erziehung und Kultur 
- Parlamentsdienste 
- Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 
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- Amt für Gesundheit 
- Amt für Volksschule 
- Amt für Mittel- und Hochschulen 
- Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
- Mitglieder Arbeitsgruppe Testen (durch ABA) 
- Finanzverwaltung 
- Finanzkontrolle 

Für richtige Ausfertigung 

Der Staatsschreiber 
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